
Hinweise zur Nutzung des „AMNOG-Portals“ für die 
Einreichung einer Beratungsanforderung zu einem 

sonstigen Produkt zur Wundbehandlung 
(gemäß § 31 Absatz 1a Satz 6 SGB V)



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW

• Zur elektronischen Einreichung der Beratungsanforderung (Formulare inklusive 
der beizufügenden Unterlagen) kann das Portal für Unterlagen nach § 35a 
SGB V („AMNOG-Portal“): https://extern.portal.g-ba.de/ genutzt werden. 
(Verlinkung des „AMNOG-Portals“ auf der Internetseite im Bereich 
„Verbandmittel und sonstige Produkte zur Wundbehandlung“ )

• Die maximale Größe der gesamten Einreichung darf 5 GB, die der jeweiligen 
Einzeldateien 200 MB nicht überschreiten.

• Zur Gewährleistung der eindeutigen Zuordnung der eingereichten Unterlagen 
zum Bereich „Verbandmittel und sonstige Produkte zur Wundbehandlung“  sind 
folgende Besonderheiten der Einreichung zu beachten. 

https://extern.portal.g-ba.de/


Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW
Besonderheiten der Portal-Einreichung:  2 1

Hinweise beziehen sich auf den 
AMNOG-Prozess, aber technische 
Anforderungen sind dennoch zu 

beachten

Einmalige 
Registrierung 
erforderlich



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW
Besonderheiten der Portal-Einreichung:  

Nutzung des Zugangs 
„Anmeldung ohne Smart 
Card-Authentifizierung“



Nutzung des „AMNOG-Portals“  - sPW
Besonderheiten der Portal-Einreichung:  



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW
Besonderheiten der Portal-Einreichung:  

sPW-
(Produktname)

pharmakologisch wirksamer Bestandteil / 
alternativ „sPW“

„Wundbehandlung“

optional: Beratung zu „sPW“

Eine Kenntlichmachung der Anforderung 
als Beratungsanforderung zu sonstigen 

Produkten zur Wundbehandlung  (sPW) ist 
erforderlich.



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW
Besonderheiten der Portal-Einreichung:  

zutreffenden Untervorgang 
auswählen



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW
Besonderheiten der Portal-Einreichung:  

Beispielhafte Darstellung



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW
Besonderheiten der Portal-Einreichung:  

alitäten

Bitte beachten Sie 
die technischen 

Hinweise

Musterfrau



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW

Beispielhafte Darstellung

Einreichung beendet



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW
Upload-Protokoll Ihrer Einreichung: Nach Abschluss der Einreichung erhalten Sie ein Upload-
Protokoll an Ihre E-Mail-Adresse (von amnog-portal@ongisa.de)

Hinweise beziehen sich auf den AMNOG-
Prozess, aber die Angaben zur Rücksendung 

des Protokolls sind zu beachten. Eine 
Gebührenpflicht besteht gemäß § 31 Abs. 1a 
Satz 6 SGB V i.V.m.  Anlage VI 4.Kapitel VerfO.

Musterfrau



Nutzung des „AMNOG-Portals“ - sPW
Upload-Protokoll Ihrer Einreichung:  amnog-portal@ongisa.de

Musterfrau

Wenn kein Anschreiben mit 
elektronisch qualifizierter Signatur 
vorliegt oder die Rücksendung des 
unterzeichneten Upload-Protokolls 
per Fax oder Post nicht erfolgt ist, 
wird Ihnen eine Erinnerung per E-

Mail zugesendet.
sPW



Kontakt:
medizinprodukte-

wundbehandlung@g-ba.de
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